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Betrifft
Verordnung tber die Absonderung von Einreisenden aus bestimmten Gebieten auf dem
Landweg nach dem Epidemiegesetz 1950

Verordnung Uber die Absonderung von Einreisenden aus bestimmten Gebieten auf
dem Landweg nach dem Epidemiegesetz 1950

Die Bezirkshauptmannschaft Tulln verordnet am 21. Marz 2020 aufgrund der 88 7 und 24
des Epidemiegesetzes 1950, BGBI. Nr. 186/1950 in der Fassung BGBI. | Nr. 37/2018:

§1
(1) Osterreichische Staatsbiirger und Fremde, die ihren Haupt- oder Nebenwohnsitz oder
gewohnlichen Aufenthalt im Verwaltungsbezirk Tulln haben, sind nach Reisertickkehr oder
Einreise auf dem Landweg
1. aus den Staatsgebieten von Italien, Schweiz, Liechtenstein, Deutschland, Ungarn
und Slowenien sowie
2. aus den 0sterreichischen Gemeinden Flachau, Gasteinertal mit den Gemeinden
Bad Gastein, Bad Hofgastein und Dorfgastein, GroR3arltal mit den Kommunen
Grof3arl und Huttschlag, Heiligenblut, gesamte Arlberg-Region mit Lech, Warth,
Schrocken, Ortsteil Stuben der Gemeinde Kldsterle und dem Land Tirol
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verpflichtet, ab Rickkehr unverziglich eine 14-tagige selbstiiberwachte Heimquarantane
anzutreten und die Bezirkshauptmannschaft Tulln dartber zu informieren (telefonisch

unter 02272/9025-39481 oder mittels Webformular auf https://www.noe.gv.at/einreise).

(2) Ausgenommen vom Verbot des Abs. 1 sind Personen, die ein Gesundheitszeugnis
vorlegen, das bestétigt, dass der molekularbiologische Test aus SARS-CoV-2 negativ ist

und das nicht alter als vier Tage ist.

§2

Die Bezirkshauptmannschaft kann auf Antrag mit Bescheid eine Ausnahme vom Verbot
des 8§ 1 Abs. 1 genehmigen, wenn der Antragsteller einen wichtigen Grund geltend
machen kann. Ein solcher wichtiger Grund ist insbesondere gegeben, bei einer beruflichen
Tatigkeit

1. in einem Gesundheits-, Pflege- oder Sozialbetreuungsberuf,

2. die fir die Sicherheit der Bevélkerung erforderlich ist oder

3. die der Aufrechterhaltung der Grundversorgung der Bevdlkerung dient.

Dies qilt jedenfalls auch fir Freiwillige in Rettungsorganisationen und Feuerwehren.

§3
Ubertretungen dieser Verordnung werden gemaf § 40 Epidemiegesetz 1950,
BGBI. Nr. 186/1950, in der Fassung BGBI. | Nr. 37/2018, bestraft.

§4
Diese Verordnung ersetzt die Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Tulln vom
20. Mérz 2020, TUA5-1-071/022, und tritt mit Ablauf des 3. April 2020 aul3er Kraft.

Der Bezirkshauptmann
Mag. Riemer



Anlage A

Arztliches Zeugnis

Uber Mallnahmen bei der Einreise auf dem Landweg aus SARS-CoV-2 Hoch-Risiko-Gebieten

Es wird bescheinigt, dass
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geboren am ..., o

auf das Vorliegen von SARS-CoV-2 am ........cccoeviiiiiiininnnen. getestet wurde.
Infektionsstatus zum Zeitpunkt der Testung

SARS-CoV-2 pos: O neg: O

Unterschrift und Stampiglie des bescheinigenden Arztes

O Zutreffendes ankreuzen
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T 8E Dieses Schriftstiick wurde amtssigniert.

Hinweise finden Sie unter:

www.noe.gv.at/amtssignatur

AMTSSIGNATUR




		2020-03-21T16:44:04+0100
	Land Niederösterreich
	Signaturpruefung unter http://www.noe.gv.at/amtssignatur




